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Entwurf eines Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge 

Zu ob. Bezug übermittelt der Landesschulat für NÖ die Stellung­

nahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Fachhochschul­

Studiengänge mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme. 

Der ende Präsident 
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LANDES SCHULRAT FÜR NIEDERÖSTERREICH 

S TEL L U N G NAH M E 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge 

Es wird gefordert, daß das Bundesgesetz über Fachhochschul­

studiengänge gleichzeitig mit dem Finanzierungsgesetz in 

Kraft tritt; nur dann ist ein ordnungsgemäßer Beginn von 

Fachhochschulen möglich. 

§ 3 Zi. 4: bei der Anerkennung nachgewiesener Kenntnisse 

ist eine zentrale Ausformulierung für alle Fach­

hochschulgremien notwendig 

§ 8: 

§ 9: 

die Quotenregelung im Bereich der Fachhochschul­

ratsmitglieder ist sachlich nicht gerechtfertigt 

dem Entwurf ist nicht zu entnehmen, ob der Präsident 

und der Vizepräsident Mitglieder des Fachhochschul­

rates sind. Das ist unter anderem für die Anwesen­

heitsquoten zur Beschlußfassung von Bedeutung 

§ 11 Abs. 3 und 4: die Absätze 3 und 4 (Übertragung der 

Beschlußstimme) widersprechen § 7 Abs. 2 (Unab­

hängigkeit der Organe bei der Entscheidungsfindung 

§ 12: 

und Beschlußfassung), die Übertragung des Stimmrechtes 

soll nicht möglich sein 

gemäß Entwurf ist bloß auf das Verfahren zur 

Anerkennung das AVG anzuwenden, der in § 16 vor­

gesehene Entzug (soweit es kein ex-lege-Erlöschen 

ist) bleibt verfahrens rechtlich ungeregelt 

41/SN-171/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



§ 17: es fehlt die Anführung der Verwaltungsbehörde 

(Bezirksverwaltungsbehörde?), die die Verwaltungs­

übertretung ahndet. 

Das Straf ausmaß erscheint unter Berücksichtigung 

der vergleichbaren Regelung des PrivSchG überhöht. 

Auf die ständige Rechtssprechung des VfGh zu 

Art. 18 B-VG, wonach die Behördenzuständigkeit 

im Gesetz exakt festzulegen ist, wird verwiesen. 
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